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Suggestion for amendment of Article : I 36

By Mr : Joschka Fischer
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Artikel I-36: Durchführungsrechtsakte

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der rechtlich bindenden Rechtsakte
der Union erforderlichen innerstaatlichen Maßnahmen.

(2) Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der rechtlich bindenden
Rechtsakte der Union, so können mit diesen Rechtsakten der Kommission oder - in Sonderfällen
und in den in Artikeln I-39 und I-41 genannten Fällen - dem Rat Durchführungsbefugnisse
übertragen werden.

(3) Ein europäisches Gesetz legt im Voraus allgemeine Regeln und Grundsätze für die
Kontrolle der Durchführungsrechtsakte der Union durch die Mitgliedstaaten fest.

(4) Die Durchführungsrechtsakte der Union ergehen in der Form von Europäischen Durch-
führungsverordnungen oder Europäischen Durchführungsbeschlüssen.

Explanation (if any) :

Absatz 2: Dem besonderen Charakter der Zusammenarbeit im Bereich Polizei und
Strafjustiz muss weiterhin, ebenso wie im Fall der GASP, Rechnung getragen
werden.


